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Die „Schulzucht“ 

Im Ulmer Stadtarchiv sind aus der Reichsstadtzeit zahlreiche teilweise sehr umfangreiche, 
handschriftliche und gebundene „Schulordnungen“ für das Ulmer Gymnasium erhalten. Ihre 
Hauptaufgabe war es, die Verteilung des Stoffes und die Aufteilung der Klassen festzulegen. 
Am Schluss enthielten sie auch Bestimmungen zur Disziplin der Schüler und einen Überblick 
über die möglichen Strafen. Im Jahre 1810 stellte Georg Friedrich Daniel Goeß als „Rektor und 
erster Professor“ in einer gedruckt vorliegenden Schrift dar, wie er sich nach dem Verlust der 
Reichsunmittelbarkeit die „Organisation des Ulmischen Gymnasiums“ vorstellte. In der 
Einleitung thematisiert er die beiden Extreme von zu großer Strenge und zu großer Freizügigkeit 
in der Erziehung. Er will „offene, entschlossene, kräftige Menschen“ bilden und fordert dafür 
das gute Beispiel von Eltern und Lehrern ebenso wie eine „sittliche Ausbildung“ durch die 
Schule.  
Die jeweiligen Verhaltensvorschriften der Schulordnungen sind immer ein Indiz dafür, was 
Anstoß erregte und deshalb einer Regelung bedurfte. Ständig wiederkehrende Verordnungen 
zeigen dann, dass trotz allen Verboten der betreffende Missstand nicht so einfach abzustellen 
war. Andererseits hat sich das, was uns heute als selbstverständlich erscheint, häufig auch erst 
im Laufe der Zeit herausgebildet. So fordert z. B. Goeß in seiner Schulordnung von 1810: „Als 
Schüler muss der Neuaufgenommene sich in seiner Klasse jedesmal gewaschen, so wie in 
Kleidern und Haaren reinlich gehalten zur bestimmten Stunde einfinden..... da schmutzige und 
unreinliche Schüler nicht gedultet (!) werden können.“ Und noch im Jahre 1909 heißt es in der 
Schulordnung der Ulmer Handelsschule: „Die Schüler haben sich beim Unterricht in geordnetem 
Anzug und in reinlichem Zustand einzufinden.“ In späteren Jahren fehlen diese Bestimmungen, 
sei es, dass sie für überflüssig gehalten wurden, sei es, dass man den Schülern und Schülerinnen 
größere Freiheiten bei der Wahl ihrer Kleidung einräumen wollte. Dagegen war noch im 17. 
Jahrhundert für die „Partemisten“ (Empfänger von „Benefizien“, d. h. materiellen 
Zuwendungen) das Tragen eines schwarzen Mantels vorgeschrieben, damit die „Armut auch 
äußerlich zutage trete“ (Greiner UO 20, S. 67), während die anderen Schüler des Gymnasiums 
einen bunten Mantel und einen Degen tragen durften. 
In früheren Zeiten war es selbstverständlich, dass die Schulen auch über das Freizeitverhalten 
ihrer Schüler wachten. Zur Reichsstadtzeit war der Gottesdienstbesuch der Schüler der 
Lateinschule bzw. des Gymnasiums zwingend vorgeschrieben. Die Einhaltung dieses Gebots 
stand an allererster Stelle der Verhaltensvorschriften. Wenn jemand während des Gottesdienstes 
einschlief oder schwätzte oder sich mit anderen Dingen beschäftigte, sollte er „von 
beiwesendem cantore notirt.... auch umb sein verbrechen  gestrafft werden“ (1613). 
Ein besonderes Augenmerk der Verhaltensvorschriften galt immer dem Gaststättenbesuch der 
Schüler. Im Jahre 1810 sieht Rektor Goeß es als die besondere Aufgabe des Rektors an, dafür 
„Sorge zu tragen, daß dem Besuche der Gasthäuser, dem nächtlichen Herumlaufen und Zechen 
gesteuert werde“ (§ 12). Und wenn in der Schulordnung der Handelsschule aus dem Jahre 1909 
verlangt wird, dass das „Verbot des Wirtshausbesuches.....je am Anfang des Schuljahres in 
Erinnerung zu bringen“ sei, so zeigt die turnusmäßige Wiederholung des Verbots, wie schwer 
diese Vorschrift in der Praxis durchzusetzen war. Nur während Ulms bayerischer Zeit gab es hier 
im Jahre 1807 eine gewisse Lockerung für Schüler, die „statt des Abendbrotes ein Glas Bier 
trinken“ wollten. 
Immerhin sollte in Goeß’ Schulordnung von 1810 den Schülern erlaubt sein, „zuweilen selbst 
öffentliche Plätze in der Stadt zu besuchen“, aber nur den „Gymnasiasten der oberen Klassen“ 
und auch nur solche Orte, „wo sich Personen von Bildung und guten Sitten versammeln“ (§ 12). 
Offenbar machte das „Herumlungern“ von Schülern keinen guten Eindruck in der 
Öffentlichkeit, und der jeweilige Rektor fürchtete um den Ruf seiner Schule und ihrer 
Erziehungsbemühungen. Vor allem von den Gymnasiasten wurde erwartet, dass sie sich ihrer 
besonderen Stellung bewusst waren und sich zu jeder Zeit ihrer Schule würdig erwiesen. In 
einem Fall aus dem Jahre 1869 wird sogar der Vater eines Schülers, selber Lehrer an der Ulmer 
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Realschule, darüber belehrt, es sei „bedenklich“, sich mit seinem Sohn in einem Wirtshaus zu 
treffen, wenn dieser ein Gymnasiast sei. 
Um das Verhalten der Schüler zu kontrollieren, waren neben den Lehrern besondere Personen, 
vorzugsweise der „Pedell“ (Hausmeister), mit der Aufsicht beauftragt, oder es wurden die 
Mitschüler direkt aufgefordert, ein Fehlverhalten der Schulleitung anzuzeigen. Als im Jahre 1922 
einige Schüler der 7. (heute: 11.) Klasse des Ulmer Realgymnasiums in größerem Umfang 
Schulbänke zerstört hatten, wurde von der Ministerialabteilung für die höheren Schulen neben 
dem Klassenlehrer ausdrücklich auch der Hausmeister der Schule dafür verantwortlich gemacht, 
da er es „nicht versteht, sich Achtung vor den Schülern zu verschaffen und seine Weisungen 
diesen gegenüber durchzusetzen“.  
Ein besonderes Kapitel der Schulordnungen ist immer den Schulstrafen gewidmet. Damals wie 
heute wird dabei auch geregelt, wer welche Strafen verhängen darf, streng nach dem 
Grundsatz: je höher die Strafe, desto höher die Instanz, also vom betroffenen Lehrer bis zum 
Rektor bzw. zum Lehrerkollegium. In der Reichsstadtzeit beginnt der Strafenkatalog mit einer 
Kürzung der „Benefizii“. Auch die Prügelstrafe (1728: „mit stecken und ruhten, jedoch auch 
geziemender moderation“) wird nicht ausgeschlossen. Sie fehlt in dem Strafenkatalog der 
Handelsschule von 1909, möglicherweise wegen des Alters der Schüler zwischen 14 und 18 
Jahren. Dafür wird hier der Arrest als Schulstrafe sehr genau geregelt – bis hin zu der 
Bestimmung, dass ein Schüler, gegen den eine „Polizeistrafe“ verhängt wurde, für diese Tat von 
der Schule nicht noch einmal bestraft werden darf. Im Allgemeinen verfügten die Schulen über 
einen eigenen „Carcer“, in dem die Schüler ihren Arrest absitzen mussten. Als schärfste Strafe 
gilt immer die Androhung des Verweises, dann der vorübergehende und schließlich der 
endgültige Verweis von der Schule. 
In jüngerer Zeit wurden alle diese Bestimmungen über das Verhalten der Schüler, die früher als 
selbstverständlich hingenommen wurden, auf ihre Rechtmäßigkeit hin genau unter die Lupe 
genommen. Die gesetzlichen Grundlagen sind daher 1983 im Schulgesetz des Landes Baden-
Württemberg verbindlich festgelegt worden. Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens können die 
Schulen eigene „Hausordnungen“ beschließen. Teilweise wird sogar von einzelnen Klassen eine 
„Klassenordnung“ verabredet, in der sich die Schüler gleichsam basisdemokratisch  gegenseitig 
verpflichten, z. B. das Klassenzimmer sauber zu halten, nicht dazwischenzureden, Konflikte 
friedlich zu lösen und niemanden zu mobben.  
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Material 1: Aus der von Johann Baptist Hebenstreit verfassten Schulordnung von 1613 
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Die von Johann Baptist Hebenstreit verfasste Schulordnung von 1613 fußte auf der von Rabus 
verfassten Schulordnung von 1557 und bildete für die nächsten 150 Jahre das Vorbild für alle 
weiteren Schulordnungen.  

Abgedruckt bei: Hans Greiner: Die Ulmer Gelehrtenschule zu Beginn des 17. Jahrhunderts und 
das Ulmische Gymnasium. In: Ulm und Oberschwaben Heft 18 (1912). 
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Material 2: Verbeßerte und Neu-Revidierte Schul-Ordnung des Löbl. Ulm. Gymnasii, 
1728 (StadtA Ulm, A Gymn. 80) 
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Transkription: 

§ 10

Die höchste Strafe bei dem Gymnasio ist die Relegatio, welche an Scholarchis et Conventualibus 
praevia causa cognitione, vorgenommen wird, gegen einen putrido membro, welches a coetu 
reliquo muß amputirt und excludirt werden. Und wann die Scelera so gar enorm seien, könnte 
die Relegatio per Programma, wie auf Universitaeten, publicirt und andictirt werden, und wann 
eine Relegaon [Relegation] vom Convent resolvirt ist, so wird selbige E. E. Rath denuncirt, so 
wohl ad approbationem, als auch zur weiter, Verordnung, wie ein solcher Delinquent so gar auf 
der Stadt und Herrschaft verwißen werden, welches ihnen im Thurm bey der dimission 
vorgehalten wird.  

§ 17

Es soll aber in allen Bestrafungen, so bei dem Gymnasio an denen Scholaren oder Studiosis, 
geschehen, eine gute Discretion gebrauchet, selbige auch secundum circumstantias Personae, 
Loci facti, temporis imponirt, gewahret oder gemindert werden; damit in poenarum impositione 
kein Exceß vorgehe, gleichwohl aber auch der gebührende Ernst verspühret, mithin in der 
Sachen weder zu wenig noch zuviel gethan werde, und daß man sich nicht darüber zu beklagen 
habe. 

Die 150 Seiten umfassende handschriftliche Schulordnung von 1728 ist überschrieben: 
„I.N.D.N.J.C. Amen“ und endet mit : „Salv. Salv. Ulter – Soli.Deo.Gloria. 1729 Maj“. 
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Material 3: Verordnung der Kgl. Bayerischen Landesdirektion in Schwaben zum 
Wirtshausbesuch Ulmer Gymnasiasten, 1807 (StadtA Ulm, A 110) 
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Transkription: 

Nach allerhöchster unmittelbarer königlicher Entschließung vom 23. Oktobr. ist für sämtliche 
Studierende an allen Licäen und Gymnasien der Besuch aller Wein-, Bier- und Kafeehäuser als 
ein Misbrauch, der bey jungen Leuten nicht nur schon frühe zu einer übelen Gewohnheit den 
Grund legt, sondern auch den Sitten selbst mehrfältig Nachtheil bringt, durchaus verboten; nur 
wenn ein Studierender entweder seine Kost überhaupt in einem oständlichen Gasthause suchen 
muß, oder auch aus Durstigkeit statt des Abendbrots ein Glas Bier trinken will, daßelbe aber sich 
nicht nach Haus holen laßen kann, mag ihm gerne das Rektorat den Besuch des Gasthauses 
erlauben, jedoch nur zur Eßenszeit des Mittags oder Abends, und nur auf so lange, als zum 
Eßen nöthig ist. Außer diesem einzelnen Falle, darf kein Studierender irgendein Wein-, Bier oder 
Kaffehaus besuchen. 

Das Königl. Rektorat hat diese allerhöchste Verordnung ungesäumt allen Studierenden bekannt 
zu machen, und dieselbe auch der Königl. Polizeidirektion sowohl, als sämtl. Königl. Professoren 
zur Wißenschaft zu eröfnen. 

Ulm, am 14. November 1807 

Königl Bair..... Landes Direktion in Schwaben 

Freyh. Von Gravenreuth 

Wilhelm 
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Material 4: Georg Friedrich Daniel Goeß: Organisation des Ulmischen Gymnasiums nebst 
zwei Gelegenheits-Reden, Ulm 1810 (StadtA Ulm, B 231/00 Nr. 1) 
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Der Übergang Ulms an Bayern im Jahre 1802 und 1810 an Württemberg bedeutete für das 
Gymnasium zunächst keine Änderung. Goeß blieb Rektor der Schule bis 1817. 
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Material 5: Neue organische Gesetze für das königlich Württembergische Gymnasium zu 
Ulm, 13. November 1811 (StadtA Ulm, B 231/00 Nr. 2) 
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Transkription: 

b) Glaubt ein Lehrer gegen eine Anordnung des Rectors eine gegründete Einwendung machen
zu können, so steht es ihm frey, an die Entscheidung der Königlichen Ober-Studien-Direction zu
provociren. Man erwartet jedoch, daß diese Behörde nicht mit Streitigkeiten über unbedeutende
Gegenstände behelligt werde, sondern der Rektor und sämtliche Lehrer, sich gegenseitig
beeifern werden, diejenige Einigkeit und Harmonie von selbst unter einander zu erhalten,
welche für die Ordnung und das Beste des ganzen Instituts von so großer Wichtigkeit ist.

c) Kleine Strafen gegen Schüler, welche solche verdienen (worunter auch Abzüge an den
aufzutheilenden Geldbenefizien gehören) hat jeder Lehrer in seiner Klaße das Recht für sich
selbst zu verfügen. Carcer-Strafe hingegen kann nur von einem aus dem Rector und sämtlichen
Profeßoren bestehenden Convent per majora verfügt werden, es wäre denn, daß eine
Vergehung wie z. B. eine grobe Widersezlichkeit eines Schülers gegen einen der Professoren von
der Art wäre, daß sie eine augenblickliche Incarceration erforderte, in welchem Fall derjenige
Professor, in dessen Lektion sie vorfällt, das Recht hat, unter bloßer Anzeige an den Rector den
Schuldigen auf der Stelle incarceriren zu laßen.

Fälle, wo die Ausschließung eines Scholaren von der Wohlthat des gymnasialen Unterrichts 
nöthig erscheint sind zur höheren Entscheidung an die Königliche Ober-Studien-Direction zu 
berichten. 

d) Alle Monate hat der Rector eine Conferenz mit sämtlichen Lehrern (die Schreib- und Music
und die außerordentlichen französischen Sprachlehrer ausgenommen) zu halten...... 
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Material 6: Protocoll für das Ulmische Gymnasium. Angefangen an Ostern 1812. 
Verhängung von Arrest gegen zwei Schüler (StadtA Ulm, B 231/41 Nr. 01) 
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Transkription: 

Actum  

Den 19. März 1826 

Es wurde beschlossen, daß v. Entres u. Schefold, Schüler der 1.ten Classe, wegen ihrer 
ungebührl. Weigerung den Schwamm zu reinigen, nach der Vacanz incarzeriert werden sollen, 
u. zwar v. Entres 3, Schefold 1 Stunde.

Nachtrag 

Es wurde bemerkt, daß den schlecht prädicirten Schülern von dem Kl. Rector nach dem 
Wiederanfang des Unterrichts ihr Prädikat öffentl. erklärt werden soll, was übrigens als 
Gegenstand der weiteren Besprechung der nächsten PlenarConferenz vorbehalten seyn soll. 



Material 7: Protocollbuch des Gymnasiums und der Elementarschule. 1861 – 1899. 
Beschluss über die Sauberhaltung der Schülertoiletten (StadtA Ulm, B 231/41 Nr. 03) 

Transkription: 

2. März 1866

Plenum 

Zur Erhaltung größerer Reinlichkeit auf den Schüler-Abtritten wird festgesetzt, daß jeder Lehrer 
in seiner Klasse anordne: jeder Schüler, der eine Verunreinigung sieht, hat sie sogleich 
anzuzeigen, und bei der Entdeckung einer solchen fällt der Schüler, der zuletzt draußen war und 
keine Anzeige gemacht hat in Strafe. Im Interstitium darf kein Schüler in einen anderen Abtritt, 
als in den seiner Klasse gehen; der Lektor hat nach dem Interstitium zu schließen und 
wahrgenommene Verunreinigungen anzuzeigen. Auch werden die Klassenlehrer darauf achten, 
daß jeder draußen gewesene Schüler den Schlüssel wieder an die Stelle hängt. 
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Material 8: Protocollbuch des Gymnasiums und der Elementarschule. 1861 – 1899. Zum 
Wirtshausbesuch zweier Schüler des Gymnasiums (StadtA Ulm, B 231/41 Nr. 03) 



Transkription: 

28. August 1869

Ob[eres] Gymnasium 

Die Schüler Herm. Sihler von der X. und Julius Miller von der VII. Klasse sind von Prof. Kapff 
gestern in einem hiesigen Bierhaus gesehen hr (?) worden.  

Vor den Konvent gerufen sagen sie beide gleichlautend aus, sie hätten geglaubt, den Vater des 
Sihler, Reallehrer an der hiesigen Realanstalt, bei dem Miller in der Kost ist, in dem Wirtshaus 
anzutreffen, da dieser sie schon öfter ebethin geführt und ebethin bestellt habe. Da Reallehrer 
Sihler diese Angaben durchaus bestätigte, und in dem Wirtshausbesuch der beiden jungen 
Leute am 27. d. M. nichts Tadelnswerthes oder Strafbares erkennen wollte, so sieht sich der 
Konvent nicht für berechtigt, eine Strafe zu erkennen, beschloß aber, daß der Rektor den 16-
jährigen Miller vor dem Wirtshausbesuch ernstlich warne, dem Reallehrer Sihler dagegen zu 
erkennen zu geben, daß wir unserer Seits das Mitnehmen von Gymnasisten (!) in ein 
Wirtschaftszimmer (etwas anderes wäre ein öffentlicher Garten) in mancher Beziehung sehr 
bedenklich finden. 

Zur Beurkundung 

Kern. 
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Material 9: Schulordnung der Ulmer Handelsschule 1909 (StadtA Ulm, B 247/0 Nr. 1) 
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Der dreijährige Besuch der Handelsschule war nach § 2 seit 1906 verpflichtend für „sämtliche in 
Ulm in kaufmännischen Berufen beschäftigten männlichen Lehrlinge und Gehilfen unter 18. 
Jahren.“ 
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Material 10: Schreiben der „Ministerialabteilung für die höheren Schulen“ vom 27. April 
1922 an das Ulmer Stadtschultheißenamt zu einem Fall von massiver Beschädigung von 
Schulbänken durch Schüler des Ulmer Realgymnasiums (StadtA Ulm, B 232/9 Nr. 3) 
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Am 20. Juli 1922 entschied sich die Innere Abteilung des Ulmer Gemeinderats, auf eine 
Strafanzeige gegen die Schüler zu verzichten. Deren Eltern hatten sich bereit erklärt, für die 
Schäden aufzukommen, allerdings nicht für die Schäden, die schon vorher bestanden hätten. 

Den Schülern wird der Ausschluss aus der Schule angedroht. Am schwarzen Brett der Ulmer 
Schulen soll angeschlagen werden, dass „künftig bei derartigen Verfehlungen unnachsichtlich 
Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erfolgen werde“.  
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Material 11: Umlauf an der Jörg-Syrlin-Schule zum Aufstellen nach der Pause 1960 – 65 
(StadtA Ulm, B 211/0 Nr. 7) 
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Material 12: Aktuelle „Hausordnung“ des Ulmer Kepler-Gymnasiums von 2002 
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